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Solothurn.
Um in allen Kantonsteilen Vertreter zu besitzen, bat sieb unsere

Kommission im Berichtsjahr um drei neue Mitglieder erweitert.
Diesem Zuwachs steht ein Abgang gegenüber infolge Wegzuges eines

Mitgliedes aus dem Kanton.
In der Besetzung des Präsidiums und des Aktuariats fand ein

Personalwechsel statt. Ferner wurde zur Vorbereitung der Verhandlungen

und zur Erledigung dringlicher Geschäfte ein aus drei Mitgliedern
bestehendes „engeres Komitee" bestimmt.

Die Kommission setzt sich nun aus den im Personalverzeichnis

genannten Mitgliedern zusammen, das engere Komitee wird gebildet
von den Herren R. ProbstPräsident, J. Bloch und R. Glutz.

Was die Tätigkeit unserer Kommission betrifft, so kamen
hauptsächlich folgende zwei Geschäfte in Behandlung:

Reservierung von erratischen Blöcken. Im Winter 1908/09 machten

uns die Basler Geologen Greppin, Gutzwiller und Stehlin durch
Vermittlung der Schweizerischen Naturschutz-Kommission auf
interessante, von den Vogesen stammende Buntsandstein-Findlinge auf
dem in der Nähe Basels gelegenen „Kastel" in der soloth. Gemeinde
Himmelried aufmerksam. Nach einer provisorischen Abmachung unseres
Präsidenten mit einem der betreffenden Landeigentümer fand dann

am 9. Juni 1909 ein Augenschein statt, bei dem die Basler Herren
Dr. Greppin und Dr. Stehlin und von unserer Kommission die Herren
Dr. Künzli und Kreisförster Furrer (als Vertreter unseres Präsidenten)
anwesend waren. Dabei konnte eine Vereinbarung mit einem der

Eigentümer (Staatsbannwart Imark in Himmelried) getroffen werden,
wonach auf dessen Land einige der schönsten Findlinge zu einer
Gruppe vereinigt und für alle Zukunft erhalten werden. Die Herren
aus Basel, denen jene Gegend viel näher liegt, haben sich in
zuvorkommender Weise bereit erklärt, für Beaufsichtigung dieser Arbeiten
und Aufbringung all fälliger Kosten für Einfriedigung besorgt zu sein.

Wie dieser Anlass wieder zeigte, macht sich der Mangel jeglicher
Geldmittel bei der Tätigkeit unserer Kommission immer fühlbarer.

Pflanzenschutz-Verordnung. Unsere diesbezüglichen Bemühungen
hatten Erfolg. Im Frühjahr 1908 reichte unsere Kommission der

Regierung einen auf gründlicher Beratung fussenden Entwurf ein.

Mit einigen Abänderungen, die sich hauptsächlich auf die Aufzählung
der zu schützenden Pflanzenarten beziehen (welches Verzeichnis
infolgedessen nicht ganz unserem Wunsche gemäss ausgefallen ist), wurde
dann unterm 21. April 1908 vom Regierungsrate die oben (Seite 18)
wiedergegebene Verordnung betreffend Pflanzenschutz erlassen.

Der Naturschutz-Kommission fällt nun die weitere Aufgabe zu,
darüber zu wachen, dass die Verordnung nicht toter Buchstabe bleibt.
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Unser Arbeitsprogramm siebt für die nächste Zeit als wichtigste
Punkte vor die Peststellung des Verzeichnisses der zu schützenden und
bereits geschützten Naturdenkmäler, sowie die Organisation des

Naturschutz-Bundes.

Solothum, den 1. Juli 1909.

Im Namen der Soloth. Naturschutz-Kommission:
Der Aktuar: Rob. Glutz.

Schwyz.
Die schwyzerische Naturschutzkommission hielt am 20. Dezember

1908 ihre konstituierende Sitzung ab und begann ihre Tätigkeit mit
der Besprechung der ihr vom Zentralkomitee der Schweiz. Naturschutz -

kommission gestellten Aufgabe.
Seither wurden die Bestrebungen der schwyzerischen Naturschutz -

kommission in allen kantonalen Tagesblättern publiziert und zu deren

Verwirklichung besonders die Lehrer, Alpenklubisten, Alp1er und
Bergwirte aufgefordert.

Als des Schutzes würdige Objekte sind bisher bezeichnet worden :

von erratischen Blöcken der grosse Findling auf dem Seeboden (Rigi),
ferner erratische Blöcke im Alptale und auf dessen Höhenzügen, wie
auch in der March, sodann die Seltenheiten der Hochmoorflora Ein-
siedelns. In Bezug auf letztere will das Kloster zur Erhaltung dieser
nordischen Einwanderer und Relikten aus der Zwischeneiszeit ein
Stück Moorboden der Torfausbeutung entziehen.

Die am 22. Februar 1908 vom Zentralkomitee der schweizerischen
Naturschutzkommission an die Kantonsregierung eingesandte Vorlage
betreff Pflanzenschutz wurde mit folgenden Sätzen beantwortet: „Die
schwyzerische Verordnung betreffend den Verkauf von Edelweiss
dürfte für unsere Verhältnisse genügen. Alpenrosen müssen vielerorts
als Unkraut ausgerottet werden, auch der Enzian sei den Weiden
schädlich. Der Regierungsrat werde die Ziele der genannten
Kommission in der Weise zu fördern suchen, dass er für genauere
Handhabung der Edelweiss-Verordnung sorgen wefde."*)

Ein Wunsch der schwyzerischen Naturschutzkommission ist es

auch, dass der Versuch einer Steinwildkolonie am Fluhbrig fortgesetzt
werde, was allerdings für ein Privätunternehmen keine geringen Geld-
opfer voraussetzt.

Einsiedeln, den 10. Mai 1909.

Im Namen der schwyzerischen Naturschutzkommission :

Der Präsident:
Dr. P. Damian Buck.

*) Damit gibt der Regierungsrat von Schwyz kund, dass er die
Aufgabe des Pflanzenschutzes verkannt hat. P. S.
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